
VERORDNUNG (EG) Nr. 736/2006 DER KOMMISSION

vom 16. Mai 2006

über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle
der Normung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Fest-
legung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit (1), ins-
besondere auf Artikel 16,

nach Anhörung des gemäß Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1592/2002 eingesetzten Ausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung
(EG) Nr. 1592/2002 hat die Europäische Agentur für
Flugsicherheit (nachstehend „die Agentur“) die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nötigen Inspektionen und Untersu-
chungen durchzuführen.

(2) Laut Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 45 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 hat die Agentur die
Kommission bei der Überwachung der Anwendung die-
ser Verordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen
zu unterstützen, indem sie bei den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten Inspektionen zur Kontrolle der Nor-
mung durchführt.

(3) Gemäß Artikel 45 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1592/2002 hat die Agentur nach Artikel 46 zu verfah-
ren, wenn wegen einer Inspektion bei der zuständigen
Behörde eines Mitgliedstaates die Inspektion eines Unter-
nehmens oder einer Unternehmensvereinigung erforder-
lich wird.

(4) Die Agentur hat der Kommission über die von ihr auf-
grund von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr.
1592/2002 durchgeführten Inspektionen Bericht zu er-
statten.

(5) Nach Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1592/2002 ist es Aufgabe der Kommission, die Arbeits-
weise der Agentur bei Inspektionen zur Kontrolle der
Normung festzulegen.

(6) Die Arbeitsweise muss mit den Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Befugnisse und Ermächti-
gungen der in ihrem Auftrag an Inspektionen der Agen-
tur teilnehmenden Personen im Einklang stehen.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission
vom 24. September 2003 zur Festlegung der Durchfüh-
rungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits-
und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Er-
zeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von
Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (2) sieht die von den
nationalen Luftfahrtbehörden bei der Anwendung dieser
Bestimmungen einzuhaltenden Verfahren vor.

(8) In der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission
vom 20. November 2003 über die Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Er-
zeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von
Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese
Tätigkeiten ausführen (3) sind die von den nationalen Luft-
fahrtbehörden bei der Anwendung dieser Bestimmungen
einzuhaltenden Verfahren festgelegt.

(9) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehene Arbeits-
weise lässt die der Kommission durch den Vertrag über-
tragenen Durchsetzungsbefugnisse unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

In dieser Verordnung wird die Arbeitsweise festgelegt, nach der
die Inspektionen der nationalen Luftfahrtbehörden der Mitglied-
staaten zur Kontrolle der Normung in den in Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 aufgeführten Bereichen
durchzuführen sind.
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(1) ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1701/2003 der Kommission (ABl. L 243 vom
27.9.2003, S. 5).

(2) ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 6. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 706/2006 (ABl. L 122 vom 9.5.2006, S. 16).

(3) ABl. L 315 vom 28.11.2003, S. 1. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 707/2006 (ABl. L 122 vom 9.5.2006, S. 17).



Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Inspektion“ eine aufgrund von Artikel 16 Absatz 1 und
Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 von der
Agentur durchgeführte Inspektion zur Kontrolle der Nor-
mung, anhand deren überprüft wird, ob die nationalen Luft-
fahrtbehörden die Verordnung und ihre Durchführungsbe-
stimmungen anwenden;

b) „nationale Luftfahrtbehörden“ die in Artikel 45 der Verord-
nung (EG) Nr. 1592/2002 genannten zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten;

c) „bevollmächtigte Bedienstete der Agentur“ jene Personen, die
von der Agentur rechtlich bevollmächtigt sind, Inspektionen
bei den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und bei
Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen durchzufüh-
ren, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr.
1592/2002 durch diese Behörden zu überprüfen;

d) „bevollmächtigte Bedienstete der Mitgliedstaaten“ jene Perso-
nen, die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
rechtlich bevollmächtigt sind, die Agentur bei den Inspektio-
nen zu unterstützen.

Artikel 3

Grundsätze der Durchführung von Inspektionen

(1) Um zu beurteilen, inwieweit die Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1592/2002 und ihrer Durchführungsbestim-
mungen eingehalten werden, führt die Agentur Inspektionen
nationaler Luftfahrtbehörden durch, wobei insbesondere geprüft
wird, ob die Bestimmungen des Anhangs Teil 21 der Verord-
nung (EG) Nr. 1702/2003 sowie von Anhang I (Teil M), An-
hang II (Teil-145), Anhang III (Teil-66) und Anhang IV (Teil-
147) der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 durch diese Behör-
den eingehalten werden, worüber ein Bericht erstellt wird.

(2) Die Inspektionen zur Kontrolle der Normung können im
Sinne von Absatz 1 auch Unternehmen bzw. Unternehmensver-
einigungen, die der Aufsicht der inspizierten nationalen Luft-
fahrtbehörde unterliegen, erfassen.

(3) Inspektionen zur Kontrolle der Normung werden auf
transparente, wirksame, harmonisierte und einheitliche Weise
durchgeführt.

(4) Inspektionen zur Kontrolle der Normung werden von der
Agentur regelmäßig und gegebenenfalls auch ad hoc durchge-
führt.

(5) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Ar-
tikel 11 und 47 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und des
Beschlusses 2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission (1).

Artikel 4

Informationsaustausch

(1) Die nationalen Luftfahrtbehörden erteilen der Agentur auf
Anfrage alle Auskünfte, die zur Durchführung von Inspektionen
erforderlich sind.

(2) Richtet die Agentur ein Auskunftsverlangen an die natio-
nale Luftfahrtbehörde eines Mitgliedstaates und/oder an ein Un-
ternehmen bzw. eine Unternehmensvereinigung, gibt sie die
Rechtsgrundlage und den Zweck, die genaue Art der gewünsch-
ten Informationen und eine Frist für die Erteilung der Auskunft
an.

Artikel 5

Qualifizierung und Qualifikationskriterien für Inspektions-
teams und Teamleiter

(1) Die Agentur organisiert Qualifizierungslehrgänge für ihre
eigenen Mitarbeiter, die in Zukunft als bevollmächtigte Bediens-
tete der Agentur arbeiten, sowie für bevollmächtigte Bedienstete
der Mitgliedstaaten, damit sie an Inspektionen bei nationalen
Luftfahrtbehörden und erforderlichenfalls bei Unternehmen
bzw. Unternehmensvereinigungen teilnehmen können.

(2) Die Agentur erstellt Qualifikationskriterien für ihre eige-
nen Beschäftigten und für bevollmächtigte Bedienstete der Mit-
gliedstaaten, die in Inspektionsteams mitwirken. Derartige Qua-
lifikationskriterien sind unter anderem Kenntnisse und Erfah-
rung im Bereich der Prüfverfahren sowie theoretisches Wissen
und Praxiserfahrung hinsichtlich der technischen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und
ihren Durchführungsbestimmungen.

(3) Teamleiter müssen über relevante Berufserfahrung auf
den von der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und ihren Durch-
führungsbestimmungen betroffenen Gebieten und über eine
mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Inspektoren und/o-
der Prüfer im Bereich der Normung verfügen. Leiter wie Mit-
glieder eines Teams müssen Kenntnisse der einschlägigen An-
forderungen und Verfahren im Bereich der Normung vorweisen
können. Mitglieder müssen eine mindestens fünfjährige Praxis-
erfahrung auf dem für die jeweilige Inspektion relevanten Gebiet
haben und mit dem Konzept der Prüfung von Qualitätssyste-
men vertraut sein.
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Artikel 6

Aufstellung von Inspektionsteams

(1) Inspektionen werden von durch die Agentur aufgestellten
Teams durchgeführt. Diese bestehen aus einem Teamleiter und
mindestens zwei Mitgliedern. Bei Ad-hoc-Inspektionen kann die
Agentur die Anzahl der Mitglieder entsprechend anpassen. Als
Teamleiter sind bevollmächtigte Bedienstete der Agentur einzu-
setzen. Mitglieder können bevollmächtigte Bedienstete der
Agentur und/oder der Mitgliedstaaten sein.

(2) Bedienstete der Mitgliedstaaten, die von der Agentur ent-
sprechend ausgebildet sind, die gemäß Artikel 5 aufgestellten
Qualifikationskriterien erfüllen und an Inspektionen bei nationa-
len Luftfahrtbehörden und bei Unternehmen bzw. Unterneh-
mensvereinigungen in deren Zuständigkeitsbereich teilgenom-
men haben, können von ihren nationalen Behörden abgeordnet
werden, um als bevollmächtigte Bedienstete der Mitgliedstaaten
in den von der Agentur geleiteten Inspektionsteams mitzuwir-
ken. Bevollmächtigte Bedienstete der Mitgliedstaaten dürfen
nicht an Inspektionen bei der zuständigen Behörde ihres Mit-
gliedstaates teilnehmen.

(3) Bei der Aufstellung von Inspektionsteams stellt die Agen-
tur sicher, dass keine Interessenkonflikte im Hinblick auf die zu
inspizierenden nationalen Behörden oder Unternehmen bzw.
Unternehmensvereinigungen vorliegen. Bei bevollmächtigten Be-
diensteten der Mitgliedstaaten gibt die entsendende nationale
Luftfahrtbehörde eine Erklärung über das Nichtvorliegen jegli-
cher Interessenkonflikte ab.

(4) Die Mitgliedstaaten ernennen jeweils einen nationalen
Koordinator, der die Agentur in allen Arbeitsphasen unterstützt,
und stellen sicher, dass die Inspektionsteams bei den Inspektio-
nen stets begleitet werden.

(5) Die Agentur fragt rechtzeitig vor Beginn einer Inspektion
bei den nationalen Luftfahrtbehörden an, ob für deren Durch-
führung bevollmächtigte Bedienstete der Mitgliedstaaten zur
Verfügung stehen. Bei der Planung von Inspektionen achtet
die Agentur auf eine ausgewogene Beteiligung von bevollmäch-
tigten Bediensteten aus verschiedenen Mitgliedstaaten.

(6) Die Kosten, die durch die Teilnahme von nationalen
Koordinatoren gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und
von bevollmächtigten Bediensteten der Mitgliedstaaten an In-
spektionen und Untersuchungen der Agentur entstehen, werden
unter Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften und ohne dem
jährlichen Haushaltsverfahren der Gemeinschaft vorzugreifen
von der Agentur getragen.

Artikel 7

Durchführung der Inspektionen und Berichterstattung

Inspektionen bei nationalen Luftfahrtbehörden und erforderli-
chenfalls bei Unternehmen bzw. Unternehmensvereinigungen
umfassen folgende Phasen:

a) eine der Inspektion vorausgehende Vorbereitungsphase von
mindestens zehn Wochen;

b) eine Kontrollphase;

c) eine sich an die Inspektion anschließende Berichtsphase von
höchstens zwölf Wochen;

d) eine sich an die Berichtsphase anschließende Nachbereitungs-
phase von höchstens 16 Wochen sowie

e) eine Abschlussphase, die am Ende der Nachbereitungsphase
stattfindet.

Artikel 8

Vorbereitungsphase

Aufgaben der Agentur während der Vorbereitungsphase sind

a) die Benachrichtigung der nationalen Luftfahrtbehörde über
die Inspektion mindestens zehn Wochen vor der Kontrolle
vor Ort, die Einholung der erforderlichen Informationen zur
Vorbereitung der Kontrollen, die Festlegung des Kontrollpro-
gramms und der Zusammenstellung des Inspektionsteams
unter Berücksichtigung möglicher Änderungen sowie

b) gleichzeitig mit der Benachrichtigung die Übermittlung eines
Inspektionsfragebogens an die nationale Luftfahrtbehörde;
dieser ist von der zu inspizierenden nationalen Behörde
und erforderlichenfalls von den im Zuge der Inspektion einer
nationalen Luftfahrtbehörde zu inspizierenden Unternehmen
bzw. Unternehmensvereinigungen mindestens sechs Wochen
vor der Kontrolle vor Ort auszufüllen.

Artikel 9

Kontrollphase

(1) Aufgaben der Agentur während der Kontrollphase sind

a) die Organisation einer Auftakt- und Abschlusssitzung des
Inspektionsteams mit dem für die zu inspizierende nationale
Luftfahrtbehörde zuständigen nationalen Koordinator in den
Räumlichkeiten dieser Behörde oder in denen der Agentur;
Gegenstand solcher Sitzungen sind organisatorische und all-
gemeine Verfahrensaspekte der Kontrolle vor Ort;

b) Kontrollen an Ort und Stelle bei den Hauptbüros und erfor-
derlichenfalls den Regionalbüros der nationalen Luftfahrtbe-
hörde einschließlich Auftakt- und Abschlussbesuch; Inspek-
tionen bei nationalen Luftfahrtbehörden können sich auch
auf Unternehmen bzw. Unternehmensvereinigungen erstre-
cken, die deren Aufsicht unterliegen;
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c) Befragungen von Mitarbeitern der zu inspizierenden nationa-
len Luftfahrtbehörde und Prüfung von Aufzeichnungen, Da-
ten, Verfahrensanweisungen und sonstigem relevantem Mate-
rial anhand der Verfahren, die aufgrund von Artikel 18 fest-
zulegen sind, um die Transparenz und Kohärenz der Inspek-
tion zu gewährleisten;

d) die Erstellung eines vorläufigen Inspektionsberichts, welcher
der nationalen Luftfahrtbehörde beim Abschlussbesuch aus-
zuhändigen ist; in diesen Bericht aufzunehmen sind auch
eventuelle bis dahin vorgetragene Kommentare der inspizier-
ten nationalen Luftfahrtbehörde sowie das Ersuchen an die
nationale Luftfahrtbehörde, Sofortmaßnahmen zur Beseiti-
gung einer akuten Gefahr für die Sicherheit zu ergreifen, falls
eine solche bei der Inspektion festgestellt wird;

e) die Anforderung von Belegen für die Abhilfemaßnahmen der
inspizierten nationalen Luftfahrtbehörde zwecks Vorlage bei
der unter Buchstabe a genannten Abschlusssitzung.

(2) Ferner kann die Agentur im Zuge ihrer Arbeit während
der in Absatz 1 genannten Phase natürliche und juristische
Personen befragen, um Informationen über den Gegenstand
der Inspektion einzuholen. Findet eine Befragung in den Räu-
men eines Unternehmens statt, so informiert die Agentur zwei
Wochen vorher die nationale Luftfahrtbehörde des Mitglieds-
taats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung erfolgt, sowie die
Luftfahrtbehörde, deren Aufsicht das betreffende Unternehmen
unterliegt. Auf Ersuchen der nationalen Luftfahrtbehörde jenes
Mitgliedstaats können ihre Bediensteten die bevollmächtigten
Bediensteten der Agentur bei der Befragung unterstützen.

Artikel 10

Berichtsphase

In der Berichtsphase erstellt die Agentur einen abschließenden
Inspektionsbericht, der Einzelheiten über die durchgeführte In-
spektion und insbesondere die Ergebnisse dieser Inspektion
nach Maßgabe von Artikel 13 enthält. In diesen Bericht werden
auch eventuelle Kommentare der inspizierten nationalen Luft-
fahrtbehörde aufgenommen. Der abschließende Inspektionsbe-
richt wird der inspizierten nationalen Luftfahrtbehörde, der
Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegt. An-
schließend kann die Kommission diesen Bericht allen nationalen
Luftfahrtbehörden übermitteln.

Sieht ein vorläufiger Bericht über die Inspektion einer nationa-
len Luftfahrtbehörde gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d
Sofortmaßnahmen vor, die von der betreffenden nationalen
Luftfahrtbehörde unzureichend berücksichtigt werden, so enthält
der Abschlussbericht über die Inspektion Belege für diese Unter-
lassung.

Artikel 11

Nachbereitungsphase

Aufgaben der Agentur während der Nachbereitungsphase sind

a) die Vereinbarung eines Maßnahmenplans mit der inspizierten
nationalen Luftfahrtbehörde innerhalb von 16 Wochen nach
Beginn dieser Phase, wobei in dem Plan Abhilfemaßnahmen
mit entsprechenden Fristen festzulegen sind, innerhalb deren
etwaige gemäß Artikel 7 festgestellte Mängel beseitigt werden
müssen;

b) die Überwachung der hinsichtlich der vereinbarten Abhilfe-
maßnahmen erzielten Fortschritte; die inspizierte nationale
Luftfahrtbehörde hat die Agentur zu informieren, sobald
die Abhilfemaßnahmen umgesetzt sind.

Artikel 12

Abschlussphase

Aufgaben der Agentur während der Abschlussphase sind

a) die Überprüfung und Bestätigung des zufriedenstellenden Ar-
beitsfortschritts bei der Durchführung des Aktionsplans; dazu
hat die inspizierte nationale Luftfahrtbehörde die Agentur zu
informieren, sobald die Abhilfemaßnahmen umgesetzt sind;

b) das Verfassen eines Berichts mit den Abschlussergebnissen,
wenn die von der inspizierten nationalen Luftfahrtbehörde
ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu ihrer Zufriedenheit durch-
geführt wurden. Der Bericht wird der inspizierten Luftfahrt-
behörde, dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kommis-
sion vorgelegt. Anschließend kann die Kommission diesen
Bericht allen nationalen Luftfahrtbehörden übermitteln.

Artikel 13

Inspektionsergebnisse

Bei der Beurteilung, ob die Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 1592/2002 und ihrer Durchführungsbestimmungen einge-
halten werden, werden die Ergebnisse in dem jeweiligen Ab-
schlussbericht wie folgt eingestuft:

a) volle Einhaltung;

b) Einhaltung, jedoch ist für höhere Effizienz Verbesserung hin-
sichtlich [Angabe der betreffenden Durchführungsbestim-
mungen] empfohlen;

c) Nichteinhaltung, wobei objektiv festgestellte geringfügige
Mängel, welche die Nichteinhaltung der geltenden Bestim-
mungen hinsichtlich [Angabe der betreffenden Durchfüh-
rungsbestimmungen] belegen, Bedenken in Bezug auf die
Normung erwecken könnten;
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d) Nichteinhaltung, wobei objektiv festgestellte schwere Mängel,
welche die Nichteinhaltung der geltenden Bestimmungen
hinsichtlich [Angabe der betreffenden Durchführungsbestim-
mungen] belegen, Bedenken nicht nur in Bezug auf die Nor-
mung, sondern auch bezüglich der Sicherheit erwecken,
wenn nicht umgehend Abhilfemaßnahmen ergriffen werden;

e) nicht zutreffend;

f) nicht bestätigt, wenn die inspizierte nationale Luftfahrtbe-
hörde sich verpflichtet, den bei der Kontrolle vor Ort nicht
vorliegenden materiellen Beweis für die Einhaltung kurz nach
der Kontrolle zu erbringen, da die Inspektionsergebnisse
sonst gemäß Buchstabe c oder d einzustufen wären.

Artikel 14

Zugang zu Informationen in Inspektionsberichten

Betreffen Informationen in einem Inspektionsbericht ein Unter-
nehmen, für das die Aufsichtsbehörden eines Drittlandes zustän-
dig sind, und fallen sie in den Geltungsbereich eines in Artikel 9
der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 vorgesehenen Abkom-
mens zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Land,
werden diese Informationen dem Drittland als Vertragsstaat des
Abkommens und im Einklang mit den darin enthaltenen Be-
stimmungen zugänglich gemacht.

Artikel 15

Folgemaßnahmen aufgrund eines Inspektionsberichts

(1) Die Agentur kann jederzeit oder auf Ersuchen der Kom-
mission Inspektionen bei nationalen Luftfahrtbehörden und er-
forderlichenfalls bei Unternehmen bzw. Unternehmensvereini-
gungen durchführen, um zu überprüfen, inwieweit Abhilfemaß-
nahmen ergriffen wurden. Derartige Inspektionen müssen den
nationalen Luftfahrtbehörden mindestens zwei Wochen vorher
angekündigt werden; zu erstellen ist lediglich der Abschlussbe-
richt, die in den Artikeln 8 bis 12 vorgesehenen Fristen und
Verfahren kommen hingegen nicht zur Anwendung.

(2) Wird in Abschlussberichten von Inspektionen in der Be-
richtsphase die Nichteinhaltung geltender Bestimmungen im
Sinne von Artikel 13 Buchstabe c, d bzw. f festgestellt, kann
die Agentur von der nationalen Luftfahrtbehörde des inspizier-
ten Mitgliedstaats Klarstellungen und/oder Abhilfemaßnahmen
fordern und dafür Fristen von höchstens zwei Wochen bei Er-
gebnissen gemäß Artikel 13 Buchstabe d bzw. f und zehn Wo-
chen bei Ergebnissen gemäß Artikel 13 Buchstabe c setzen.

(3) Fallen die Klarstellungen der nationalen Luftfahrtbehörde
des inspizierten Mitgliedstaats nicht zur Zufriedenheit der Agen-
tur aus oder werden zufriedenstellende Abhilfemaßnahmen von
der Behörde nicht fristgemäß vorgeschlagen bzw. nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt, übermittelt die Agentur der fragli-
chen nationalen Luftfahrtbehörde sowie der Kommission und

dem betreffenden Mitgliedstaat einen zusätzlichen Bericht. An-
schließend kann die Kommission diesen Bericht allen nationalen
Luftfahrtbehörden übermitteln.

(4) Nach Übermittlung des in Absatz 3 vorgesehenen Be-
richts und unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 226
EG-Vertrag kann die Kommission aufgrund vorliegender Ergeb-
nisse im Sinne von Artikel 13 Buchstabe c bzw. d

a) dem betreffenden Mitgliedstaat eine Stellungnahme übermit-
teln oder von ihm weitere Erklärungen hinsichtlich eines
Teils oder sämtlicher Ergebnisse verlangen;

b) die Agentur beauftragen, alle erforderlichen Inspektionen bei
nationalen Luftfahrtbehörden durchzuführen, um zu über-
prüfen, inwieweit Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden, wo-
bei ein solcher Auftrag mindestens zwei Wochen im Voraus
zu erteilen ist.

Artikel 16

Ad-hoc-Inspektionen

Die Agentur kann auf Ersuchen der Kommission Ad-hoc-In-
spektionen bei nationalen Luftfahrtbehörden durchführen,
wenn dies aus Sicherheitsgründen für nötig erachtet wird. Der-
artige Inspektionen müssen den nationalen Luftfahrtbehörden
mindestens zwei Wochen vorher angekündigt werden; zu er-
stellen ist lediglich der Abschlussbericht, die in den Artikeln 7
bis 12 vorgesehenen Fristen und Verfahren kommen hingegen
nicht zur Anwendung.

Artikel 17

Inspektionsprogramm und Jahresbericht

Die Agentur stellt ein Jahresprogramm für Inspektionen in den
Bereichen auf, die unter die Durchführungsbestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 fallen. Dieses Jahresprogramm
wird der Kommission und den anderen Mitgliedern des Verwal-
tungsrats der Agentur als Teil des gemäß Artikel 24 Absatz 2
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 vorzulegen-
den Arbeitsprogramms der Agentur übermittelt.

Bis zum 31. März eines Jahres legt die Agentur der Kommission
einen Jahresbericht vor, in dem die im zurückliegenden Jahr
durchgeführten Inspektionen analysiert werden.

Artikel 18

Arbeitsverfahren

Die Agentur legt zur Durchführung der Aufgaben, die ihr auf-
grund der Artikel 5 bis 16 übertragen sind, innerhalb von
höchstens zwei Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung ge-
eignete Arbeitsverfahren fest.
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Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des Monats nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Mai 2006

Für die Kommission
Jacques BARROT

Vizepräsident
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